
 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        7. Oktober 2021 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 29.09.2021 
Betreff: Herr Menke zu einer Straßensperrung  
 
Herr Menke berichtete von einer Bürgerbeschwerde bezüglich einer Vollsperrung in der 
Forsterstraße am 17.09.2021.  
 
Er schilderte, dass eine Besprechung der Bauleitung mit der Verkehrsbehörde Halle am 
15.09.2021 erfolgte. Diese informierten den Hausmeister des gegenüberliegenden Grund-
stückes über die Sperrung, dieser sollte die Hausgemeinschaft in Kenntnis setzen. Am 
17.09. erfolgte die Vollsperrung. Die Mitarbeiter des Bürohauses konnten das Grundstück 
nicht anfahren. Der Eigentümer beschwerte sich bei der Stadtverwaltung über den Vorfall 
und erhielt am 27.09. eine E-Mail mit der Information, dass an der Besprechung der Haus-
meister des Objektes teilgenommen und dieser der Sperrung zugestimmt habe und sich be-
reit erklärt habe, alle Eigentümer darüber in Kenntnis zu setzen. 
 
Herr Menke fragte, ob dies zweckmäßiges Verwaltungshandeln ist. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Im Rahmen der Sperrung wurde die antragstellende Firma beauflagt, die betroffenen Anlie-
ger über Art, Umfang und Dauer der Sperrung zu informieren. Die Firma wird nunmehr auf-
gefordert mitzuteilen, in welcher Form sie ihrer Pflicht nachgekommen ist. 
 
Eine Information des Hausmeisters erfolgte unabhängig davon im Rahmen der Besprechung 
am 15. September 2021.  
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 


